
Prenzlau, den 16. Oktober 2021 • 28. Jahrgang • Nummer 8/2021

AMTSBLATT
f ü r  d i e  S t a d t  P r e n z l a u

1. Beschluss der öffentlichen Sitzung 
 des Hauptausschusses vom 06.09.2021  Seite 1
2. Beschlüsse der öffentlichen Sitzung 
 der Stadtverordnetenversammlung vom 23.09.2021 Seite 1
3. Beschlüsse der nicht öffentlichen Sitzung 
 der Stadtverordnetenversammlung vom 23.09.2021 Seite 3
4. 6. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
 für die Straßenreinigung und den Winterdienst 
 in der Stadt Prenzlau 
 (Straßenreinigungsgebührensatzung) Seite 3
5. Ordnungsbehördliche Verordnung 
 der Stadt Prenzlau über das Offenhalten 
 von Verkaufsstellen an Sonntagen 
 aus Anlass von besonderen Ereignissen 2021 Seite 4
6. Amtliche Bekanntmachung
 Bebauungsplan WA „Wohnen in der Feldstraße“ 
 der Stadt Prenzlau, Bebauungsplan der 
 Innenentwicklung nach § 13 a BauGB Seite 4
7. Amtliche Bekanntmachung
 Bebauungsplan D VII „Uckerpromenade“ 
 der Stadt Prenzlau, Bebauungsplan der 
 Innentwicklung nach § 13 a BauGB Seite 6
8. Amtliche Bekanntmachung
 Aufstellungsbeschluss 4. Änderung des 
 Flächennutzungsplanes der Stadt Prenzlau Seite 8
9.  Amtliche Bekanntmachung
 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan E III 
 „Wohngebiet Triftstraße“ der Stadt Prenzlau Seite 9
10. Amtliche Bekanntmachung
 Aufstellungsbeschluss 5. Änderung des 
 Flächennutzungsplanes der Stadt Prenzlau Seite 10
11. Amtliche Bekanntmachung
 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan E IV 
 „Wohnen am Seelübber See“ 
 der Stadt Prenzlau, Ortsteil Seelübbe Seite 11
12. Information über die ausgeübten Berufe 
 und weitere ehrenamtliche Tätigkeiten 
 der Stadtverordneten Seite 12
13. Information über die ausgeübten Berufe 
 und weitere ehrenamtliche Tätigkeiten 
 der sachkundigen Einwohner Seite 13
14. Zahlungserinnerung Seite 13
15. Vorschläge für den Preis und 
 die Medaille der Stadt Prenzlau 2021 
 können unterbreitet werden Seite 13
16. Bekanntmachung zum Ablauf von Nutzungsrechten 
 an Wahlgrabstellen auf den Friedhöfen 
 der Stadt Prenzlau Seite 14
17. Sitzungskalender 2022 Seite 15

Amtlicher Teil Die Beschlussvorlagen, Mitteilungsvorlagen, Anträge und Anfragen der 
öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einschließlich da
zugehöriger Anlagen und ihre Begründung können zu den Sprechzeiten im 
Hauptamt der Stadt Prenzlau eingesehen werden (Am Steintor 4, Haus I, 
Zimmer 209)

Beschluss der öffentlichen Sitzung  
des Hauptausschusses vom 06.09.2021

TOP 7. Sitzungskalender 2022
 Beschlussvorlage 85/2021

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt den Sitzungskalender der Stadtverordne
tenversammlung für das Kalenderjahr 2022 gemäß Anlage.

Abstimmung: 12/0/0 einstimmig angenommen

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung vom 23.09.2021

TOP 5. Bestätigung der Tagesordnung

Abstimmung: 28/0/0 einstimmig angenommen

TOP 7. Benennung eines Mitgliedes des Kinder- und Jugend - 
beirates der Stadt Prenzlau

 Beschlussvorlage 86/2021

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 14 der Haupt
satzung der Stadt Prenzlau nachfolgendes Mitglied für den Kinder und 
Jugendbeirat der Stadt Prenzlau zu benennen:
Miriam Warwas

Abstimmung: 28/0/0 einstimmig angenommen

TOP 8. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Prenzlau 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonnta-
gen aus Anlass von besonderen Ereignissen im Jahr 
2021

 Beschlussvorlage 94/2021

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die „Ordnungsbehördliche 
Verordnung der Stadt Prenzlau über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
an Sonntagen aus Anlass von besonderen Ereignissen im Jahr 2021“ ge
mäß Anlage 1.

Abstimmung: 25/3/0 mehrheitlich angenommen
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TOP 9. 6. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die 
Straßenreinigung und den Winterdienst in der Stadt 
Prenzlau (Straßenreinigungsgebührensatzung)

 Beschlussvorlage 78/2021

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 1 beigefügte 
6. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung 
und den Winterdienst in der Stadt Prenzlau (Straßenreinigungsgebühren
satzung).

Abstimmung: 28/0/0 einstimmig angenommen

TOP 10. Beschluss über die Abwägung zum 1. Entwurf und 
die öffentliche Auslegung des 2. Entwurfes des Be-
bauungsplanes der Innenentwicklung nach § 13 a 
BauGB D VII „Uckerpromenade“ der Stadt Prenzlau

 Beschlussvorlage 79/2021

Beschluss:
1.  Die Ergebnisse der Öffentlichkeits und Behördenbeteiligung gemäß 

§ 3 Abs. 2 i. V. m. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zum Entwurf des 
Bebauungsplanes D VII „Uckerpromenade“ (Stand 09/2020) werden mit 
dem in Anlage 1 dargestellten Abwägungsergebnis beschlossen.

2.  Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes D VII „Uckerpromenade“, Stand 
Juni 2021, (Anlage 2) wird beschlossen. Die Entwurfsbegründung (An
lage 3) wird gebilligt. 

3.  Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes D VII „Uckerpromenade“, Stand 
Juni 2021, bestehend aus Planzeichnung, Begründung, dem Schall
schutzgutachten (Anlage 4) sowie nach Einschätzung der Stadt weite
re umweltbezogene Informationen werden zur öffentlichen Auslegung 
nach ortsüblicher Bekanntmachung für die Dauer mindestens eines 
Monats gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch bestimmt.

Namentliche Abstimmung:

lfd. 
Nr.

Name, Vorname Ja Nein Enthaltung

1. Beimler, Jochen Andreas X

2. Brieske, Detlef X

3. Dittberner, Jörg X

4. Gerulat, Sören X

5. Gutzmann, Monty X

6. Hahlweg, Toni X

7. Hildebrandt, Mike X

8. Himmel, Olaf X

9. Karstädt, Bianca X

10. Kath, Marko X

11. Kaufmann, Astrid X

12. Kirchner, Sven X

13. Dr. Krause, Robert X

14. Krüger, Joachim X

15. Lenz, Christin X

16. Lubenow, Malte X

17. Melters, Ludger X

18. Meyer, Andreas X

19. Richter, Thomas X

20. Reinke, AnneFrieda X

21. Rissmann, Bernd X

22. Scheel, Jannis X

23. Sommer, Hendrik X

24. Suhr, Manfred X

25. Tank, Marko X

26. Teichner, Felix H. W. – entschuldigt

27. Theil, Jürgen X

28. Zierke, Stefan X

29. Zumpe, Heike X

Abstimmung: 19/9/0 mehrheitlich angenommen

TOP 11. Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Aus-
legung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
nach § 13 a BauGB WA „Wohnen in der Feldstraße“ 
Prenzlau

 Beschlussvorlage 76/2021

Beschluss:
1.  Der Entwurf des Bebauungsplanes WA „Wohnen in der Feldstraße“ in 

Prenzlau (Anlage 1) wird beschlossen. Die Begründung (Anlage 2) wird 
gebilligt.

2.  Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die Begründung werden zur 
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB bestimmt.

Abstimmung: 28/0/0 einstimmig angenommen

TOP 12. Aufstellungsbeschluss 4. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Prenzlau

 Beschlussvorlage 81/2021

Beschluss:
1.  Für den dargestellten Geltungsbereich (Anlage 1) wird die 4. Änderung 

des Flächennutzungsplanes in Prenzlau aufgestellt. Die städtebauli
chen Ziele und Erfordernisse sind in Anlage 2 dargestellt.

2.  Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes E III „Wohngebiet Triftstraße“ 
aufgestellt.

Abstimmung: 28/0/0 einstimmig angenommen

TOP 13. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan E III „Wohn-
gebiet Triftstraße“ der Stadt Prenzlau

 Beschlussvorlage 82/2021

Beschluss:
1.  Für den dargestellten Geltungsbereich (Anlage 1) wird der Bebauungs

plan E III „Wohngebiet Triftstraße“ in Prenzlau aufgestellt. Die städte
baulichen Ziele und Erfordernisse sind in Anlage 2 dargestellt.

2.  Der Angebotsbebauungsplan wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) i. V. m. § 8 BauGB im 2stufigen Verfahren aufgestellt.

Abstimmung: 28/0/0 einstimmig angenommen
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TOP 14. Aufstellungsbeschluss 5. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Prenzlau

 Beschlussvorlage 83/2021

Beschluss:
1.  Für den dargestellten Geltungsbereich (Anlage 1) wird die 5. Änderung 

des Flächennutzungsplanes in Prenzlau aufgestellt. Die städtebauli
chen Ziele und Erfordernisse sind in Anlage 2 dargestellt.

2.  Die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes E IV „Wohnen am Seelübber 
See“ aufgestellt.

Abstimmung: 28/0/0 einstimmig angenommen

TOP 15. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan E IV „Woh-
nen am Seelübber See“ der Stadt Prenzlau

 Beschlussvorlage 84/2021

Beschluss:
1.  Für den dargestellten Geltungsbereich (Anlage 1) wird der Bebauungs

plan E IV „Wohnen am Seelübber See“ in Prenzlau aufgestellt. Die 
städtebaulichen Ziele und Erfordernisse sind in Anlage 2 dargestellt.

2.  Der Angebotsbebauungsplan wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) i. V. m. § 8 BauGB im 2stufigen Verfahren aufgestellt.

Abstimmung: 28/0/0 einstimmig angenommen

TOP 16. Aussichtsfernrohre mit Umgebungsinformationen am 
Unteruckersee

 Antrag 80/2021 1. Ergänzung

Wortlaut:
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Bürgermeister, ein kos
tenfrei nutzbares Aussichtsfernrohr mit Integrierter Umgebungsinfo an 
folgenden Orten am Unteruckersee aufzustellen und zu betreiben:

1.  auf der Aussichtsplattform gegenüber der Gaststätte „Zur Fischer
straße“

Zur integrierten Umgebungsinfo, geben wir der Verwaltung in Zusammen
arbeit mit touristischen und ökologischen Ansprechpartnern die Aufgabe, 
Inhalte zu erstellen und in einer der folgenden Sitzungsfolgen im WSOAus
schuss vorzustellen.

Abstimmung: 24/3/1 mehrheitlich angenommen

TOP 17. Mitteilung des Bürgermeisters

TOP 17.1 Integration des digitalen Baulückenkatasters in die 
Plattform des Landes Brandenburg

 Mitteilungsvorlage 87/2021

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilungsvorlage 
zur Kenntnis.

TOP 17.2 Mitteilung über die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung (II. Quartal 2021)

 Mitteilungsvorlage 88/2021

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilungsvorlage 
zur Kenntnis.

TOP 17.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen II. Quartal 2021

 Mitteilungsvorlage 90/2021

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilungsvorlage 
zur Kenntnis.

TOP 18. Fragestunde der Stadtverordneten

TOP 18.1 ÜPLA Pestalozzischule – Turnhallendach
 Anfrage 73/2021

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die schriftliche Antwort auf die 
Anfrage zur Kenntnis.

TOP 18.2 Informationen zum LIDL Neubau
 Anfrage 96/2021

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die schriftliche Antwort auf die 
Anfrage zur Kenntnis.

Beschlüsse der nicht öffentlichen Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung vom 23.09.2021

TOP 4. Bestätigung der Tagesordnung

TOP 5. Aussetzen des Verkaufs des Grundstücks in Güstow
 Antrag 93/2021

TOP 6. Verkauf bebautes Grundstück in Güstow (Gemeinde-
haus)

 Beschlussvorlage 75/2021

6. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßen - 
reinigung und den Winterdienst in der Stadt Prenzlau  
(Straßenreinigungsgebührensatzung)

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bbg
KVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286), des § 49a des Brandenburgischen 
Straßengesetzes (BbgStrG) vom 28.07.2009 (GVBl. I S. 358) und der §§ 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) 
vom 31.03.2004 (GVBl. I S.174), jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung, 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau in der Sitzung am 
23.09.2021 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

Artikel 1
Die Gebührensatzung für die Straßenreinigung und den Winterdienst 
in der Stadt Prenzlau (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 
17.12.2004, bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt Prenzlau  
Nr. 07/2004, S. 2 ff., zuletzt geändert durch die 5. Satzung zur Ände
rung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung und den Winter
dienst in der Stadt Prenzlau (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 
07.10.2016, bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt Prenzlau  
Nr. 6/2016, S. 6, wird wie folgt geändert:
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1.  In § 2 Absatz 4 wird für die Reinigung der Fahrbahn bei Reinigungs
klasse 2 der Gebührensatz „1,54 Euro“ durch den Gebührensatz 
„1,43 Euro“, bei Reinigungsklasse 3 der Gebührensatz „0,80 Euro“ 
durch den Gebührensatz „1,15 Euro“ und bei Reinigungsklasse 4 der 
Gebührensatz „0,44 Euro“ durch den Gebührensatz „0,48 Euro“ ersetzt.

2.  In § 2 Absatz 5 wird für die Reinigung des Gehweges der Gebührensatz 
„0,85 Euro“ durch den Gebührensatz „1,87 Euro“ ersetzt.

3.  In § 2 Absatz 6 wird für den Winterdienst auf der Fahrbahn der Gebüh
rensatz „0,61 Euro“ durch den Gebührensatz „0,37 Euro“ ersetzt.

4.  In § 2 Absatz 7 wird für den Winterdienst auf dem Geh und Radweg 
der Gebührensatz „0,82 Euro“ durch den Gebührensatz „0,85 Euro“ er
setzt.

Artikel 2
Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Wortlaut der „Gebührensatzung für 
die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Stadt Prenzlau (Straßen
reinigungsgebührensatzung)“ in der vom Inkrafttreten dieser Änderungs
satzung an geltenden Fassung im Amtsblatt für die Stadt Prenzlau bekannt 
zu machen. 

Artikel 3
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Prenzlau, den 24.09.2021

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister

Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Prenzlau  
über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen  
aus Anlass von besonderen Ereignissen im Jahr 2021

Aufgrund des § 5 Absatz 1 Satz 2 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz 
(BbgLöG) vom 27. November 2006 (GVBl. Teil I, Seite 158) in der jeweils gel
tenden Fassung hat der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde nach 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau in ihrer 
Sitzung am 23.09.2021 folgende Ordnungsbehördliche Verordnung für das 
Gebiet der Stadt Prenzlau am 23.09.2021 erlassen: 

§ 1
Aus Anlass von besonderen Ereignissen dürfen Verkaufsstellen im Stadt
gebiet von Prenzlau am folgenden Sonntag, in der Zeit von 13:00 bis 20:00 
Uhr, geöffnet sein. 
–  12.12.2021 – „Weihnachtsmarkt“ 

§ 2
Die Inhaber der Verkaufsstellen haben die Öffnungszeiten von außen gut 
lesbar an ihrer Verkaufsstelle anzubringen. 

§ 3
Bei der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf 
Grund dieser Verordnung sind der § 10 Abs. 2 BbgLöG, das Arbeitszeit
gesetz, der Manteltarifvertrag für die Arbeitnehmer im Einzelhandel, das 
Jugendarbeitsschutzgesetz und das Mutterschutzgesetz zu beachten. 

§ 4
1.  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 

Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Sonn und Feiertage 
und Geschäftszeiten offen hält oder entgegen § 2 die Öffnungszeiten 
der Verkaufsstelle nicht von außen deutlich lesbar bekannt gibt. 

2.  Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können nach § 12 Abs. 2 Bbg
LöG mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

§ 5
Die Geltungsdauer dieser ordnungsbehördlichen Verordnung wird bis zum 
31.12.2021 beschränkt. 

§ 6
Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage 
ihrer Verkündung in Kraft.

Prenzlau, den 24.09.2021

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister

Bebauungsplan WA „Wohnen in der Feldstraße“  
der Stadt Prenzlau, Bebauungsplan  
der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB 
hier: formelle Beteiligung der Öffentlichkeit  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Entwurf)

Die Stadtverordnetenversammlung hat in öffentlicher Sitzung am 
23.09.2021 den Entwurf des Bebauungsplans WA „Wohnen in der Feld
straße“ in der Fassung vom Mai 2021 beschlossen und mit der Begründung 
zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Das Plangebiet befindet sich in der Feldstraße in Prenzlau und erstreckt sich 
auf die städtischen Flurstücke 95/2 und teilweise 96 der Flur 44 Gemarkung 
Prenzlau (ALKISDaten Stand Mai 2021).

Der Geltungsbereich ist der als Anlage beigefügten Übersichtskarte zu 
entnehmen.

Die Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 BauGB ist bei 
diesem Verfahren nicht erforderlich. Die bisher bestehende Gartenfläche 
wurde dennoch artenschutzrechtlich bewertet.

Der Entwurf des Bebauungsplanes WA „Wohnen in der Feldstraße“, beste
hend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B), 
den örtlichen Bauvorschriften, der Begründung mit artenschutzrechtlichem 
Fachbeitrag sowie nach Einschätzung der Stadt weitere Arten vorliegender 
umweltbezogener Informationen liegen

in der Zeit vom 26.10.2021 
bis einschließlich 30.11.2021

zu jedermann Einsicht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB aus.

Auslegungsort: Stadtverwaltung Prenzlau
 Sachgebiet Stadt und Ortsteilentwicklung 
 Am Steintor 4, Haus 2 (Flurbereich)
 17291 Prenzlau

Zeit: montags, mittwochs, donnerstags 
 von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 dienstags 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 freitags 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Information
und Termine: Haus 2, Zimmer 005 oder 007, 
 Tel. 03984/75333 oder 75334
 montags, mittwochs und donnerstags 
 von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 dienstags von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
 freitags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
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Soweit die Verwaltungsgebäude für den allgemeinen Besucherverkehr im 
Zusammenhang mit der COVID19Pandemie geschlossen werden müssen, 
hat die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 und 2 Plansicherstellungsgesetz (Plan
SiG) weiterhin die Möglichkeit, über Terminvereinbarungen Zugang zu 
den zur Einsicht ausgelegten Planungsunterlagen zu erhalten. In begrün
deten Fällen können die Planungsunterlagen auch durch Versendung zur 
Verfügung gestellt werden.
Die Abgabe von Stellungnahmen kann neben der Niederschrift postalisch 
unter der genannten Adresse als auch per EMail erfolgen.

E-Mail-Adressen: stadtplanung@prenzlau.de 
 2.beigeordneter@prenzlau.de
 buergermeister@prenzlau.de

Die Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplanes WA „Wohnen in der 
Feldstraße“ der Stadt Prenzlau werden unter https://bb.bauleitplanung- 
online.de sowie unter https://www.prenzlau.eu (unter BAUEN/Stadt
planung) zur Einsichtnahme und zum Download (PDF) für den Beteiligungs
zeitraum bereitgestellt.

Während des Auslegungszeitraumes können von jedermann schriftlich oder 
während der Dienststunden zu Niederschrift Stellungnahmen zum Entwurf 

des Bebauungsplanes WA „Wohnen in der Feldstraße“ der Stadt Prenzlau 
vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der 
Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DatenschutzGrundverord
nung (DSGVO) und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entneh
men Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von 
Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSG
VO), welches mit ausliegt bzw. online veröffentlicht ist.

Prenzlau, den 24.09.2021

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister                                             Siegel
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Bebauungsplan D VII „Uckerpromenade“ der Stadt Prenzlau, 
Bebauungsplan der Innentwicklung nach § 13 a BauGB 
hier: formelle Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB (2. Entwurf)

Die Stadtverordnetenversammlung hat in öffentlicher Sitzung am 
23.09.2021 den 2. Entwurf des Bebauungsplans D VII „Uckerpromenade“ 
in der Fassung vom Juni 2021 beschlossen und mit der Begründung zur 
erneuten öffentlichen Auslegung bestimmt.

Der Geltungsbereich ist der als Anlage beigefügten Übersichtskarte zu 
entnehmen. Das Plangebiet befindet sich an der Uckerpromenade in Prenz
lau und erstreckt sich auf die Flurstücke 498 (Teilfläche), 499, 500, 501, 
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 798 der Flur 45 der Gemarkung Prenzlau 
sowie 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156 (Teilfläche), 159 der Flur 42 der 
Gemarkung Prenzlau (ALKISDaten Stand September 2020).

Der 2. Entwurf des Bebauungsplans D VII „Uckerpromenade“, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B), den 
örtlichen Bauvorschriften, der Begründung und dem Schallschutzgutachten 
liegen 

in der Zeit vom 26.10.2021 bis einschließlich 30.11.2021 

zu jedermann Einsicht gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB aus.

Auslegungsort: Stadtverwaltung Prenzlau
 Sachgebiet Stadt und Ortsteilentwicklung 
 Am Steintor 4, Haus 2 (Flurbereich)
 17291 Prenzlau

Zeit: montags, mittwochs, donnerstags 
 von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 dienstags 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 freitags von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Information Haus 2, Zimmer 005 oder 007, 
und Termine: Tel. 03984/75333 oder 75334
 montags, mittwochs und donnerstags 
 von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 dienstags von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
 freitags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Soweit die Verwaltungsgebäude für den allgemeinen Besucherverkehr im 
Zusammenhang mit der COVID19Pandemie geschlossen werden müssen, 
hat die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 und 2 Plansicherstellungsgesetz (Plan
SiG) weiterhin die Möglichkeit, über Terminvereinbarungen Zugang zu 
den zur Einsicht ausgelegten Planungsunterlagen zu erhalten. In begrün
deten Fällen können die Planungsunterlagen auch durch Versendung zur 
Verfügung gestellt werden.
Die Abgabe von Stellungnahmen kann neben der Niederschrift postalisch 
unter der genannten Adresse als auch per EMail erfolgen.

E-Mail-Adressen: stadtplanung@prenzlau.de 
 2.beigeordneter@prenzlau.de
 buergermeister@prenzlau.de

Die Unterlagen zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes D VII „Uckerpromena
de“ der Stadt Prenzlau werden unter https://bb.bauleitplanung-online.
de sowie unter https://www.prenzlau.eu (unter BAUEN/Stadtplanung) 
zur Einsichtnahme und zum Download (PDF) bereitgestellt.

Während des Auslegungszeitraumes können von jedermann schriftlich 
oder während der Dienststunden zu Niederschrift Stellungnahmen zum 2. 
Entwurf des Bebauungsplanes D VII „Uckerpromenade“ der Stadt Prenzlau 
vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der 
Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 
BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DatenschutzGrundverord
nung (DSGVO) und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entneh
men Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von 
Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSG
VO), welches mit ausliegt bzw. online veröffentlicht ist.

Prenzlau, den 24.09.2021

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister                                             Siegel
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Aufstellungsbeschluss 4. Änderung  
des Flächennutzungsplanes der Stadt Prenzlau

Die Stadtverordnetenversammlung hat in öffentlicher Sitzung am 
23.09.2021 den Aufstellungsbeschluss für die 4. Änderung des Flächennut
zungsplanes der Stadt Prenzlau gefasst (Drucksache 81/2021).

Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes E III „Wohngebiet Triftstraße“ 
aufgestellt.

Der Änderungsbereich ist der beigefügten Übersichtskarte zu entnehmen. 

Der wirksame Flächennutzungsplan (13.04.2019) weist die Flächen als Misch  
gebiet und Dauerkleingartenanlage aus. 

Es ist beabsichtigt, die Fläche des Geltungsbereiches künftig als Allge
meines Wohngebiet/WA darzustellen. Dazu ist der Flächennutzungsplan 
im Parallelverfahren zum Bebauungsplan E III „Wohngebiet Triftstraße“ zu 
ändern.

Prenzlau, den 24.09.2021

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister                                               Siegel
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Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan E III  
„Wohngebiet Triftstraße“ der Stadt Prenzlau

Die Stadtverordnetenversammlung hat in öffentlicher Sitzung am 
23.09.2021 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan E III „Wohn
gebiet Triftstraße“ der Stadt Prenzlau gefasst (Drucksache 82/2021). Der 
Angebotsbebauungsplan wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
i. V. m. § 8 BauGB im 2stufigen Verfahren aufgestellt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der beigefügten Über-
sichtskarte zu entnehmen. 

Lage und Größe des Plangebietes 
Nördlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich eine Kleingartenanla
ge; westlich die Dauerkleingartenanlage „Kirschblüte“. 
Südlich befindet sich das 2geschossige AWOSeniorenhaus „Thomas
Münt zerPlatz“. 
Das Plangebiet wird nördlich verkehrlich über die Triftstraße erschlossen. 
Der Geltungsbereich umfasst ca. 13.000 m². 

Planungsziel
Die Stadt Prenzlau beabsichtigt aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage 
nach Baugrundstücken, vorwiegend für die Errichtung von Einfamilienhäu
sern, einen Bebauungsplan aufzustellen. Weiterhin beabsichtigt die Stadt, 
eine in den Bebauungsplan einbezogene Fläche an einen sozialen Träger für 
die Errichtung einer Pflege/WohnEinrichtung für Menschen mit Behinde
rungen zu veräußern. Oberste Priorität hat die Nachverdichtung und Wie
dernutzbarmachung brachliegender Flächen im innerstädtischen Bereich. 

Die Bauleitplanverfahren zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
Aufstellung des Bebauungsplanes E III „Wohngebiet Triftstraße“ werden im 
Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. 

Prenzlau, den 24.09.2021

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister                                               Siegel
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Aufstellungsbeschluss  
5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Prenzlau

Die Stadtverordnetenversammlung hat in öffentlicher Sitzung am 
23.09.2021 den Aufstellungsbeschluss für die 5. Änderung des Flächennut
zungsplanes der Stadt Prenzlau gefasst (Drucksache 83/2021).
Die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 2 Abs. 1 Bau
gesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Auf
stellung des Bebauungsplanes E IV „Wohnen am Seelübber See“ der Stadt 
Prenzlau, Ortsteil Seelübbe, aufgestellt.

Der Änderungsbereich ist der beigefügten Übersichtskarte zu entnehmen. 

Der wirksame Flächennutzungsplan (13.04.2019) weist die Flächen im Plan
gebiet als gemischte Bauflächen, Wohnbauflächen und landwirtschaftliche 
Fläche aus. 

Der Geltungsbereich des BPlans liegt innerhalb des Landschaftsschutzge
bietes „Unteruckersee“ und teilweise im SPAGebiet „Uckerniederung“. 
Es ist beabsichtigt, die Fläche des Geltungsbereiches künftig als Allgemei
nes Wohngebiet/WA darzustellen. Dazu ist der Flächennutzungsplan im 
Parallelverfahren zum Bebauungsplan zu ändern.

Prenzlau, den 24.09.2021

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister                                                         Siegel
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Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan E IV „Wohnen am 
Seelübber See“ der Stadt Prenzlau, Ortsteil Seelübbe

Die Stadtverordnetenversammlung hat in öffentlicher Sitzung am 
23.09.2021 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan E IV „Woh
nen am Seelübber See“ der Stadt Prenzlau, Ortsteil Seelübbe, gefasst 
(Drucksache 84/2021).
Der Angebotsbebauungsplan wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) i. V. m. § 8 BauGB im 2stufigen Verfahren aufgestellt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der beigefügten Über-
sichtskarte zu entnehmen. 

Lage und Größe des Plangebietes 
Der Ortsteil Seelübbe liegt ca. 9 km von Prenzlau entfernt. Seelübbe hat 
gegenüber den meisten anderen Ortsteilen einen See, eine sehr gute An
bindung an den Uckersee und somit eine attraktive Wohnlage.
Nördlich grenzt das Plangebiet an die ausgebaute Erschließungsstraße „Am 
Seelübber See“. 
Östlich und westlich grenzen ländlich geprägte Einfamilienhäuser mit gärt
nerischer Nutzung sowie landwirtschaftliche Flächen an. Nördlich grenzen 
bestehende Nutzgärten sowie landwirtschaftliche Flächen an. 
Der Geltungsbereich des BPlans liegt innerhalb des Landschaftsschutzge
bietes „Unteruckersee“ und im Nordosten teilweise im SPAGebiet „Ucker
niederung“.

Im Plangebiet befindet sich neben brachliegenden Flächen ein mehrge
schossiger Wohnblock, der mittelfristig abgebrochen werden soll und über
wiegend bereits unbewohnt ist. Daneben gibt es mehrere Nebenanlagen 
und Garagen, die tlw. noch genutzt werden.
Der Geltungsbereich umfasst ca. 15.381 m².

Planungsziel
Die Stadt Prenzlau beabsichtigt aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage 
nach Baugrundstücken, vorwiegend für die Errichtung von Einfamilienhäu
sern, einen Bebauungsplan aufzustellen. Neben Erschließungsmaßnahmen 
im Stadtgebiet Prenzlaus soll auch den Wünschen der Interessenten nach 
Baugrundstücken in den Ortsteilen, hier Seelübbe, entsprochen werden. 

Die Bauleitplanverfahren zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
Aufstellung des Bebauungsplanes E IV „Wohnen am Seelübber See“ wer
den im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. 

Prenzlau, den 24.09.2021

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister                                               Siegel
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Information über die ausgeübten Berufe und weitere ehrenamtliche Tätigkeiten der Stadtverordneten

 

lfd. 
Nr.

Name, Vorname ausgeübter Beruf weitere ausgeübte oder ehrenamtliche Tätigkeiten

1. Beimler, Jochen Andreas Zahnarzt Vertragszahnarzt der Bundeswehr
2. Brieske, Detlef Rentner Ortsvorsteher Ortsteil Klinkow, Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Prenzlau GmbH
3. Dittberner, Jörg Studiendirektor Mitglied im Vorstand Bürger und Förderverein „Wir für Prenzlau“, Mitglied im 

Uckermärkischen Geschichtsverein, Mitglied im Schulförderverein Christaund 
PeterScherpfGymnasium, Aufsichtsratsmitglied Wohnbau GmbH Prenzlau

4. Gerulat, Sören Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzen

Aufsichtsratsmitglied Wohnbau GmbH Prenzlau, Vorstand FDP Uckermark

5. Gutzmann, Monty Verwaltungsfachangestellter Kreistagsmitglied, Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Prenzlau GmbH, Mitglied der 
freiwilligen Feuerwehr

6. Hahlweg,Toni Meister der Landwirtschaft Ortswehrführer FFW Dedelow, Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Prenzlau GmbH
7. Hildebrandt, Mike Verkäufer Ortsvorsteher Ortsteil Blindow, Aufsichtsratsmitglied Wohnbau GmbH Prenzlau, 

Mitglied Freiwillige Feuerwehr Blindow, ehrenamtl. Arbeitsrichter am Arbeits
gericht Eberswalde ehrenamtl. Richter am Oberverwaltungsgericht BerlinBran
denburg

8. Himmel, Olaf Rentner Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Prenzlau GmbH
9. Karstädt, Bianca Geschäftsführerin Vorstandsmitglied Tourismusverein Prenzlau e. V., Aufsichtsratsmitglied Wohnbau 

GmbH Prenzlau, Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Uckermark
10. Kath, Marko Bankkaufmann Verwaltungsrat Sparkasse Uckermark – Arbeitnehmervertreter
11. Kaufmann, Astrid Rentnerin
12. Kirchner, Sven Steuerfachwirt Aufsichtsratmitglied Stadtwerke Prenzlau, Stellv. Vorsitzender Verein für Karate 

Prenzlau e. V., Kassenwart Verein zur Förderung des ChristaundPeterScherpf 
Gymnasiums Prenzlau e. V.

13. Krause, Dr. Robert Zahnarzt
14. Krüger, Joachim Geschäftsführer Aufsichtsratsmitglied Wohnbau GmbH Prenzlau
15. Lenz, Christin exam. Altenpflegerin a. D. Aufsichtsratsmitglied Wohnbau GmbH Prenzlau, Vorstandsmitglied AfD Kreis

verband Uckermark, Vorstandsmitglied im Naturschutz Uckermark e. V., Mitglied 
Aufsichtsrat Sachkundige Einwohnerin der Kreistagsfraktion

16. Lubenow, Malte Angestellter Aufsichtsratsmitglied Wohnbau GmbH Prenzlau
17. Melters, Ludger Schulleiter Aufsichtsratsmitglied Wohnbau GmbH Prenzlau, stellv. Vorsitzender Förderverein 

ChristaundPeterScherpfGymnasium
18. Meyer, Andreas Fahrlehrer Kreistagsmitglied, Mitglied Aufsichtsrat der Uckermärkischen Kulturagentur 

GmbH
19. Reinke, AnneFrieda Lehrerin Kreistagsmitglied, Beisitzerin Verein zur Förderung des Christaund PeterScherpf 

Gymnasiums Prenzlau e. V., Fußballschiedsrichterin Landesklasse, Mitglied im 
Landesvorstand DIE LINKE. Brandenburg

20. Richter, Thomas Steuerberater Vorsitzender der Unabhängigen Wählerinitiative „Wir Prenzlauer“, Vorstandsmit
glied der Loge „Zur Wahrheit“

21. Rissmann, Bernd Malermeister Ortsvorsteher Ortsteil Alexanderhof
22. Scheel, Jannis Student Sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport des Kreis

tages Uckermark
23. Suhr, Manfred Landwirt Ortsbeiratsmitglied Seelübbe, Verwaltungsratsmitglied Sparkasse Uckermark, 

Vorsitzender Jagdgenossenschaft Seelübbe, Verbandsausschuss des Wasser und 
Bodenverbandes „Uckerseen“ (WaBo)

24. Tank, Marko Berufssoldat Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Prenzlau GmbH, Vorsitzender des KitaAus
schusses der Kita „GeschwisterScholl“

25. Teichner, Felix Industriemechaniker Ortsvorsteher Ortsteil Güstow, Freiwillige Feuerwehr Güstow, Vorsitzender 
AfDUckermark (ehrenamtlich), Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Prenzlau GmbH

26. Theil, Jürgen Lehrer Vorsitzender des Uckermärkischen Geschichtsverein zu Prenzlau e. V., Aufsichts
ratsmitglied Wohnbau GmbH Prenzlau

27. Zierke, Stefan Mitglied Deutscher Bundestag
Parlamentarischer Staatssekretär – 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

Kreistagsmitglied, Vorsitzender SPD Prenzlau, Vorsitzender SPD Uckermark

28. Zumpe, Heike Angestellte Wahlkreisbüro 
sowie Altersrente

Ehrenamt bei Lebenshilfe Uckermark e. V. – „Treff.Punkt.Freizeit“ Prenzlau
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Information über die ausgeübten Berufe und weitere ehrenamtliche Tätigkeiten der sachkundigen Einwohner

lfd. Nr. Name, Vorname ausgeübter Beruf weitere ausgeübte oder ehrenamtliche Tätigkeiten

1. Bastert M. A., 
KlausMartin

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

2. Beyer, Carmen

3. Bieche, Dietlinde Rentnerin Leitung evangelischer Frauenkreis,
Einzelbetreuung in Trägerschaft der Diakonie Prenzlau e. V.,
Arbeitsgruppenleiterin der Selbsthilfegruppe „Rheuma“,
Schatzmeisterin des Blinden und Sehbehindertenverbandes Prenzlau

4. Daum, Dr. Dieter Rentner ehrenamtlicher Vorsitzender des Kreisverbandes Uckermark des Arbeiter 
SamariterBundes e. V.

5. Freier, Ramona Lehrerin Seniorenbetreuung beim Deutschen Roten Kreuz

6. Haga, Maik selbstständiger Bürokaufmann Rechnungsprüfung Sparkasse Uckermark

7. Jugl, Kai Sebastian Immobilienkaufmann Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Prenzlau GmbH

8. Ladewig, René Familienhelfer

9. NaujokatGroßpietsch, 
Dirk

Geschäftsführer Regionalpräsident Unternehmervereinigung

10. Putz, Jens Dipl. Ing. (FH) für Holztechnik Ortsvorsteher Ortsteil Dauer

11. Reichel, Detlef Facharzt für Kinder und Jugendmedizin Landesverbandsvorsitzender Berufsverband Kinder und Jugendärzte e. V.,
Mitglied Deutsche Akademie für Kinder und Jugendmedizin,
Mitglied im Bündnis „Gesund Aufwachsen“ in Brandenburg

12. Schilling, Cornelia Rentnerin

13. Schirrmeister, Mike Besamungstechniker Ortsbeiratsmitglied Dedelow

14. Schröder, Jens Student Vorsitzender Mieterverein Prenzlau/Uckermark e. V.

15. Wesenberg, Robert Angestellter Mitglied im Rotary Club Prenzlau

16. Wegner, Wilfried Wertgutachter für Immobilien Immobilienwertermittlung

Zahlungserinnerung

Hiermit werden alle Steuerpflichtigen daran erinnert, dass folgende Zahlun
gen für das IV. Quartal 2021 am 15.11.2021 fällig sind:

– Grundsteuer A
– Grundsteuer B
– Gewerbesteuer
– Hundesteuer

Gemäß § 259 Abgabenordnung können die vorgenannten Steuern und Ge
bühren vollstreckt werden.

Einer besonderen Mahnung an die einzelnen Schuldner bedarf es nicht, 
wenn vor Fälligkeit an die Zahlung erinnert wird.

Diese Mitteilung gilt als öffentliche Bekanntmachung im Sinne des 
§ 259 der Abgabenordnung – Zahlungserinnerung.

Prenzlau, den 24.09.2021

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister

Vorschläge für den Preis und die Medaille  
der Stadt Prenzlau 2021 können unterbreitet werden

Die Stadt Prenzlau vergibt jährlich den „Preis der Stadt Prenzlau“ und die 
„Medaille der Stadt Prenzlau“ und würdigt damit Bürgerinnen und Bürger 
bzw. Gruppen, Vereine oder Institutionen, die sich in herausragendem Maße 
für die Stadt und ihre Einwohner verdient gemacht haben. 

Mit einer Medaille können eine oder mehrere natürliche oder juristische 
Personen geehrt werden, die bürgerschaftliches Engagement zeigen, oder 
in Vereinen oder gemeinnützigen Institutionen ein langjähriges Ehrenamt 
ausüben oder in besonderer Form ihre uneigennützige Zivilcourage unter 
Beweis gestellt haben.

Die Zahl der zu vergebenden Medaillen ist auf drei jährlich begrenzt. 

Adäquat verhält es sich mit den Kriterien für die Vergabe des Preises der 
Stadt Prenzlau, mit dem eine oder mehrere natürliche oder juristische Per
sonen geehrt werden sollen, die bürgerschaftliches Engagement zeigen 
oder in Vereinen oder gemeinnützigen Institutionen ein langjähriges Eh
renamt ausüben und sich dabei in ganz besonderem Maße für die Stadt 
Prenzlau und ihre Einwohner verdient gemacht haben. 
Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.
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Alle Prenzlauer Einwohnerinnen und Einwohner, die in der Stadt ansässigen 
Vereine, Gruppen, Institutionen und Firmen können Vorschläge für die Ver
gabe des Preises und/oder für die Vergabe der Medaille der Stadt Prenzlau 
unterbreiten. 

Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 22. Oktober 2021.

Die notwendigen Formulare für Vorschläge für den Preis der Stadt bzw. für 
Vorschläge für die Medaille der Stadt können im Bürgerservice der Stadt 
Prenzlau entgegengenommen oder unter  www.prenzlau.de heruntergela
den werden.

Die Bewerbungsunterlagen gehen an:

Stadt Prenzlau
Büro des Bürgermeisters
Am Steintor 4
17291 Prenzlau     oder an:     buergermeister@prenzlau.de

Über die Vergabe des Preises und der Medaillen entscheidet die Stadtver
ordnetenversammlung in nicht öffentlicher Sitzung. 

Prenzlau, 09.09.2021

gez. Hendrik Sommer
Bürgermeister

Bekanntmachung zum Ablauf von Nutzungsrechten an Wahlgrabstellen auf den Friedhöfen der Stadt Prenzlau

Die Nutzungsrechte an den nachfolgend aufgeführten Wahlgrabstellen sind abgelaufen. Die Anschriften der Nutzungsberechtigten konnten nicht festgestellt 
werden. Deshalb wird durch die öffentliche Bekanntmachung auf den Ablauf des Nutzungsrechts hingewiesen. 

Gemäß § 19 (3) der Satzung über die Nutzung der Friedhöfe der Stadt Prenzlau (Friedhofssatzung) in der derzeit gültigen Fassung, sind nach Ablauf des 
Nutzungsrechts die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen durch den Nutzungsberechtigten zu entfernen.
Die noch vorhandenen Grabmale und baulichen Anlagen wurden nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt. 

Falls das Nutzungsrecht nicht innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Bekanntgabe verlängert worden ist oder ein Grabberäumungsantrag vorliegt, werden 
die aufgeführten Gräber zur weiteren Verwendung freigegeben. Anträge zur Verlängerung des Nutzungsrechts oder zur Grabberäumung können bei der Stadt 
Prenzlau, Friedhofsverwaltung, Friedhofstraße 38, 17291 Prenzlau eingereicht werden.
 
Wird ein solcher Antrag bis zum 24.01.2022 nicht gestellt, so werden die Grabmale und sonstigen Grabausstattungen ab dem 25.01.2022 von der Stadt 
entfernt. Die entfernten Sachen werden nicht aufbewahrt und entschädigungslos entsorgt.

Grabstelle beigesetzte Person/en verstorben 
am:

Nutzungsrecht 
bisFeld Reihe Nr. Name Vorname

15/1 Rand unten 8/9 Ignatz Rankel 08.10.1970 07.10.2010

6 Rand 26/27
Theil Erna 25.12.1991

16.10.2012
Theil Wilhelm 17.10.1972

6 Rand 15/16
Müller Emilie 27.01.1965

26.03.2017
Müller Hermann 24.03.1936

Q 1 47/48
Behm Gertrud 11.04.1992

06.07.2014
Behm Ernst 07.07.1974

13/2 Rand links 26 Schulz Karl 20.02.1918 25.02.1958
13/2 Rand unten 7 Altenburg Marie 16.11.1963 21.11.2003
13/2 Rand links 35 Ziethen Willi 23.05.1965 28.05.2005
13/2 Rand links 34 Köpke Anni 02.09.1967 07.09.2007
13/2 Rand links 37 Lelhe Agnes 22.06.1967 30.06.2007

13/2 Rand rechts 34/35
Rohde August 13.04.1967

18.04.2007
Rohde Johanna 27.01.1983

13/2 Rand rechts 30/31
Lindow Karl 19.05.1977

01.11.2009
Lindow Hedwig 24.11.1979

13/2 Rand links 28
Malinzki Martha 05.05.1967

11.05.2007
Radeke Wolfgang 10.10.1970

13/2 Rand links 39 Beister Grete 09.08.1972 11.08.2021

13/2 Rand rechts 29
Beil Anna 31.05.1971

03.06.2011
Beil Paul 10.06.1984

13/2 Rand rechts 9/10
Bieck Werner 19.05.1970

28.05.2010
Bieck Martha 30.09.1971

13/2 Rand unten 4
Pokrandt Käte 18.08.1978

24.08.2018
Pokrandt Reinhold 30.06.1989
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